
 
V0554/25 
 
Antrag zur vorübergehenden verkehrsrechtlichen Anordnung an Wahltagen 
-Antrag der FW-Stadtratsfraktion vom 11.08.2025- 
 
 
Antrag: 
 
Die FREIE WÄHLER Stadtratsfraktion stellt hiermit den Antrag einer vorübergehenden 
verkehrsrechtlichen Anordnung an Wahltagen, um zeitlich beschränktes Parken auf dem 
Rathausplatz für Wahlhelfer zur Anlieferung der Wahlunterlagen am Abend ab 18.00 Uhr zu 
ermöglichen. 

Die zulässige Parkdauer sollte ca. 60 Minuten für die berechtigten Nutzer (Wahlleiter des 
jeweiligen Wahllokals) sein. 
 
 
 

Stadtrat 18.12.2025 Bekanntgabe 

 
 
Stadtrat vom  18.12.2025 
  
Der Antrag der FW-Stadtratsfraktion V0554/25 und der Antrag der Verwaltung V0886/25 
werden gemeinsam behandelt.  
 
Stadtrat Stachel zeigt Verständnis dafür, dass am Rathausplatz, auch am Wahlabend, nicht 
geparkt werden könne. Der Ansatz wie in der Beschlussvorlage aufgezeigt sei seines 
Erachtens richtig.  
 
Die Stellungnahme der Verwaltung wird den Stadtratsmitgliedern bekannt gegeben.  
 

 
 

 


